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VerordnungVerordnung
vom 16. März 2021

über Massnahmen gegenüber bestimmten Per-über Massnahmen gegenüber bestimmten Per-
sonen und Organisationen zur Bekämpfungsonen und Organisationen zur Bekämpfung

schwerer Menschenrechtsverletzungen und -ver-schwerer Menschenrechtsverletzungen und -ver-
stössestösse

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und
unter Einbezug der Beschlüsse des Rates der Europäischen Union vom 7.
Dezember 2020 (GASP) 2020/1999 und vom 2. März 2021 (GASP) 2021/
372 verordnet die Regierung:

I. ZwangsmassnahmenI. Zwangsmassnahmen

Art. 1

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

1) Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im
Eigentum oder unter direkter oder indirekter Kontrolle befinden von:
a) im Anhang aufgeführten natürlichen Personen, Unternehmen und Orga-

nisationen;
b) natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die im Namen

oder auf Anweisung der natürlichen Personen, Unternehmen und Orga-
nisationen nach Bst. a handeln;
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c) Unternehmen und Organisationen, die sich im Eigentum oder unter
Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen
nach Bst. a oder b befinden.

2) Es ist verboten, den von der Sperrung nach Abs. 1 betroffenen natür-
lichen Personen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen
oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonst wie direkt oder indirekt
zur Verfügung zu stellen.

3) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertra-
gungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirt-
schaftlicher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen zur:
a) Vermeidung von Härtefällen;
b) Erfüllung bestehender Verträge;
c) Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand einer bestehenden gericht-

lichen, administrativen oder schiedsgerichtlichen Massnahme oder Ent-
scheidung sind;

d) Bezahlung angemessener Honorare und Erstattung von Kosten im
Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen;

e) Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäs-
sige Verwahrung oder Verwaltung gesperrter Gelder oder wirtschaftli-
cher Ressourcen;

f) Erfüllung amtlicher Zwecke von diplomatischen oder konsularischen
Missionen oder internationalen Organisationen;

g) Bereitstellung humanitärer Hilfe; oder
h) Wahrung liechtensteinischer Interessen.

4) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU
einzureichen.

Art. 2

Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung bedeuten:
a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks,

Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungs-
mittel, Guthaben, Schulden und Schuldverpflichtungen, Wertpapiere
und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine,
Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder
andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite,
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Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien
oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Siche-
rungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an
Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere
Finanzierungsinstrument für Exporte;

b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die
Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme
von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Wertpapier-
firmen;

c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich
sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von
Geldern;

d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung der Verwen-
dung wirtschaftlicher Ressourcen zum Erwerb von Geldern, Waren
oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder
des Verpfändens solcher Ressourcen.

Art. 3

Ein- und Durchreiseverbot

1) Die Einreise nach und die Durchreise durch Liechtenstein sind den im
Anhang aufgeführten natürlichen Personen verboten.

2) Die Regierung kann Ausnahmen gewähren:
a) aus erwiesenen humanitären Gründen;
b) zwecks Teilnahme an Tagungen internationaler Gremien, an interna-

tionalen Konferenzen oder an einem politischen Dialog betreffend die
Beendigung schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen und -ver-
stösse sowie die Förderung der Menschenrechte;

c) wenn die Ein- oder Durchreise zur Durchführung eines Gerichtsverfah-
rens erforderlich ist; oder

d) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen.

3) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind beim Ausländer- und
Passamt einzureichen.
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Art. 4

Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen

Es ist verboten, Forderungen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag
oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung durch Mass-
nahmen nach dieser Verordnung direkt oder indirekt verhindert oder beein-
trächtigt wurde; dieses Verbot gilt für Forderungen:
a) von im Anhang aufgeführten Personen, Unternehmen und Organisa-

tionen;
b) von natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die im

Auftrag von unter Bst. a erwähnten Personen, Unternehmen und Orga-
nisationen handeln.

II. Vollzug und StrafbestimmungenII. Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 5

Kontrolle und Vollzug

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen
nach Art. 1 und 4. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmebe-
willigungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer
betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung weiter.

2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und
Durchreiseverbots nach Art. 3. Es prüft insbesondere die Gesuche um Aus-
nahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation
weiterer betroffener Stellen - mit seiner Empfehlung an die Regierung
weiter.

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die
Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Bei-
spiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfän-
dung oder Versiegelung von Luxusgütern.

Art. 6

Meldepflichten

1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder
von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass
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sie unter die Sperrung nach Art. 1 Abs. 1 fallen, müssen dies der Stabsstelle
FIU unverzüglich melden.

2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegen-
stand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen ent-
halten.

Art. 7

Strafbestimmungen

1) Wer gegen Art. 1, 3 oder 4 verstösst, wird nach Art. 10 ISG bestraft.

2) Wer gegen Art. 6 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft.

III. SchlussbestimmungIII. Schlussbestimmung

Art. 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Adrian Hasler
Fürstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang11

(Art. 1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 4)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sichNatürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich

die Massnahmen nach Art. 1, 3 und 4 richtendie Massnahmen nach Art. 1, 3 und 4 richten

A. Natürliche PersonenA. Natürliche Personen
NameName Angaben zur Iden-Angaben zur Iden-

titättität
GründeGründe

1. Alexander (Alex-
andr)
Petrovich
KALASHNIKOV

Position(en): Ehe-
maliger
Direktor des russi-
schen
Föderalen Straf-
vollzugsdienstes
(FSIN)
Geburtsdatum:
27.1.1964
Geburtsort:
Tatarsk, Region/
Oblast Nowosi-
birsk, Russische
SFSR (jetzt Russi-
sche Föderation)
Staatsangehörig-
keit: russisch
Geschlecht: männ-
lich

Alexander Kalashnikov war vom 8.
Oktober 2019 bis zum 25. November
2021 Direktor des russischen Föderalen
Strafvollzugsdienstes (FSIN). In dieser
Funktion beaufsichtigte er sämtliche
Tätigkeiten des FSIN. In seiner Eigen-
schaft als Direktor des FSIN war er für
schwere Menschenrechtsverletzungen
in Russland verantwortlich, einschliess-
lich willkürlicher Festnahmen und
Inhaftierungen.
Im Fall Alexej Nawalny, der sich nach
einer Vergiftung durch einen toxischen
Nervenkampfstoff der Nowitschok-
Gruppe (von September 2020 bis
Januar 2021) in Deutschland erholte,
hat der FSIN am 28. Dezember 2020
gefordert, dass dieser unverzüglich vor
einem Bewährungshelfer erscheint,
anderenfalls drohe ihm eine Haftstrafe
wegen Verletzung einer Bewährungs-
strafe nach einer Verurteilung wegen
Betrugs. Diese Verurteilung wegen
Betrugs war vom Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte 2018
für willkürlich und unfair erklärt
worden. Am 17. Januar 2021 nahmen
auf Anordnung von Alexander Kalash-
nikov Angehörige des FSIN Alexej
Nawalny bei dessen Ankunft auf dem
Moskauer Flughafen fest.
Die Festnahme von Alexej Nawalny
wird mit einem Urteil des Stadtgerichts
Chimki begründet, das wiederum auf
Ersuchen des FSIN ergangen ist.
Bereits Ende Dezember 2020 forderte
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der FSIN, dass die Bewährungsstrafe
Alexej Nawalnys durch ein Gericht in
eine Haftstrafe umgewandelt wird. Am
17. Februar 2021 wies der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte die
Regierung der Russischen Föderation
an, Alexej Nawalny freizulassen.

2. Alexander (Alex-
andr) Ivanovich
BASTRYKIN

Position(en): Leiter
des Ermittlungsko-
mitees der Russi-
schen Föderation
Geburtsdatum:
27.8.1953
Geburtsort: Pskow,
Russische SFSR
(jetzt Russische
Föderation)
Staatsangehörig-
keit: russisch
Geschlecht: männ-
lich

Alexander Bastrykin hat seit Januar
2011 (und kommissarisch von Oktober
bis Dezember 2010) die Funktion des
Leiters des Ermittlungskomitees der
Russischen Föderation (im Folgenden
"Komitee") inne. In dieser Funktion
beaufsichtigt er sämtliche Tätigkeiten
des Komitees. Offiziell hat den Vorsitz
des Komitees der russische Präsident
inne. In seiner Eigenschaft als Leiter
des Komitees ist Alexander Bastrykin
für schwere Menschenrechtsverlet-
zungen in Russland verantwortlich,
einschliesslich willkürlicher Fest-
nahmen und Inhaftierungen.
Alexander Bastrykin ist für breit ange-
legte und systematische Kampagnen
des Komitees zur Unterdrückung der
russischen Opposition verantwortlich,
die sich gegen deren Mitglieder richten
und bei denen gegen diese ermittelt
wird. Am 29. Dezember 2020 hat das
Komitee Ermittlungen gegen den
Oppositionsführer Alexej Nawalny
eingeleitet und ihn der Unterschlagung
grosser Summen beschuldigt. Alexej
Nawalny und andere hatten in den
2000er Jahren Artikel darüber veröf-
fentlicht, dass Alexander Bastrykin
Eigentümer des tschechischen Immobi-
lienunternehmens LAW Bohemia ist.

3. Igor Viktorovich
KRASNOV

Position(en): Gene-
ralstaatsanwalt der
Russischen Födera-
tion
Geburtsdatum: 24.
12.1975
Geburtsort: Arch-
angelsk, Russische
SFSR (jetzt Russi-
sche Föderation)
Staatsangehörig-
keit: russisch

Igor Krasnov ist seit dem 22. Januar
2020 Generalstaatsanwalt der Russi-
schen Föderation und ist der ehemalige
stellvertretende Leiter des Ermittlungs-
komitees der Russischen Föderation. In
seiner Funktion als Generalstaatsanwalt
beaufsichtigt er die Staatsanwalt-
schaften in der Russischen Föderation,
die Sonderstaatsanwaltschaften und die
militärische Staatsanwaltschaft. In
seiner Eigenschaft als Generalstaatsan-
walt ist er für schwere Menschenrechts-
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Geschlecht: männ-
lich

verletzungen verantwortlich, ein-
schliesslich willkürlicher Festnahmen
von Demonstranten, sowie für die weit
verbreitete und systematische Unter-
drückung des Rechts auf friedliche Ver-
sammlung und der Vereinigungsfreiheit
sowie der Meinungsfreiheit und des
Rechts auf freie Meinungsäusserung.
Vor den Protesten vom 23. Januar 2021
warnte die Generalstaatsanwaltschaft,
dass Personen, die an diesen Protesten
teilnehmen, zur Verantwortung
gezogen würden. Darüber hinaus hat
die Generalstaatsanwaltschaft gefor-
dert, dass der Föderale Dienst für die
Überwachung des Bereichs Kommuni-
kation, Informationstechnologie und
Massenkommunikation (Roskom-
nadzor) den Zugang zu den Websites
und den Konten der Opposition in
sozialen Netzen, die Informationen
über die geplanten Versammlungen von
Alexej Nawalnys Unterstützern ent-
halten, einschränkt. Am 29. Januar 2021
forderte die Generalstaatsanwaltschaft
erneut von Roskomnadzor, den
Zugang zu den Websites und den
Konten der Opposition in sozialen
Netzen einzuschränken - dieses Mal im
Vorfeld der Proteste der Nawalny
Anhänger vom 30. und 31. Januar 2021.
Es wurden Warnungen an Internet-
firmen (Facebook, TikTok, Twitter,
Google, Mail.ru-Gruppe) versandt. Die
Generalstaatsanwaltschaft kündigte
darüber hinaus an, dass Teilnehmer
dieser Demonstrationen strafrechtlich
verfolgt würden.
Die Generalstaatsanwaltschaft unter-
stützte die Forderung des russischen
Föderalen Strafvollzugsdienstes
(FSIN), die Bewährungsstrafe gegen
Alexej Nawalny infolge eines Falles
mutmasslichen Betrugs in eine Haft-
strafe umzuwandeln. Obwohl seine
Verurteilung in diesem Fall vom Euro-
päischen Gerichtshof für Menschen-
rechte 2018 für willkürlich und unfair
erklärt worden war, wurde Alexej
Nawalny bei seiner Ankunft am Flug-
hafen Moskau am 17. Januar 2021 ver-
haftet.
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4. Viktor Vasilievich
(Vasilyevich)
ZOLOTOV

Position(en):
Direktor des Föde-
ralen Dienstes der
Nationalgarde der
Russischen Födera-
tion (Rosgwardija)
Geburtsdatum:
27.1.1954
Geburtsort: Sas-
sowo, Russische
SFSR (jetzt Russi-
sche Föderation)
Staatsangehörig-
keit: russisch
Geschlecht: männ-
lich

Viktor Zolotov ist seit dem 5. April
2016 Direktor des Föderalen Dienstes
der Nationalgarde der Russischen
Föderation (Rosgwardija) und somit
Oberbefehlshaber der Nationalgarde
der Russischen Föderation und
Befehlshaber von OMON, der mobilen
Sondereinheit von Rosgwardija. In
dieser Funktion beaufsichtigt er sämt-
liche Tätigkeiten der Einsatzkräfte von
Rosgwardija und OMON. In dieser
Funktion beaufsichtigt er sämtliche
Tätigkeiten der Einsatzkräfte von Ros-
gwardija und OMON. In seiner Eigen-
schaft als Direktor von Rosgwardija ist
er für schwere Menschenrechtsverlet-
zungen in Russland verantwortlich,
einschliesslich willkürlicher Fest-
nahmen und Inhaftierungen sowie sys-
tematischer und weit verbreiteter Ver-
letzungen des Rechts auf friedliche
Versammlung und der Vereinigungs-
freiheit, insbesondere durch die brutale
Unterdrückung von Protesten und
Demonstrationen.
Rosgwardija wurde eingesetzt, um die
Demonstrationen zur Unterstützung
von Nawalny, die am 23. Januar und
21. April 2021 stattfanden, zu unter-
drücken, und es wurde berichtet, dass
viele der Offiziere von OMON und
der Nationalgarde brutal und gewalt-
tätig gegen die Protestierenden vor-
gingen. Die Sicherheitskräfte gingen
gezielt und aggressiv gegen Dutzende
von Journalisten vor, so auch gegen die
Korrespondentin Kristina Safronowa
vom Nachrichtenportal Meduza, die
von einem OMON-Offizier geschlagen
wurde, und die Journalistin Jelisaweta
Kirpanowa von der Zeitung Nowaja
Gaseta, die nach einem Schlag mit
einem Polizeiknüppel eine blutende
Kopfwunde davontrug. Während der
Proteste vom 23. Januar 2021 nahmen
die Sicherheitskräfte willkürlich mehr
als 300 Minderjährige fest.

5. ZHU Hailun Position(en): Mit-
glied des 13. Natio-
nalen Volkskon-
gresses der Volks-

Ehemaliger Sekretär des Ausschusses
für Politik und Recht des Uigurischen
Autonomen Gebiets Xinjiang (XUAR)
und ehemaliger stellvertretender
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republik China (für
die Legislaturpe-
riode 2018-2023),
Vertreter des
Uigurischen Auto-
nomen Gebiets
Xinjiang (Xinjiang
Uyghur Autono-
mous Region -
XUAR); Mitglied
des Ausschusses
des Nationalen
Volkskongresses
für Überwachungs-
und Justizielle
Angelegenheiten
(seit dem 19. März
2018).

Sekretär des Parteikomitees des XUAR
(2016-2019). Ehemaliger stellvertre-
tender Leiter des ständigen Aus-
schusses des 13. Volkskongresses des
XUAR, einer regionalen gesetzge-
benden Einrichtung (von 2019 bis zum
5. Februar 2021, er war jedoch bis min-
destens März 2021 noch aktiv). Mit-
glied des 13. Nationalen Volkskon-
gresses der Volksrepublik China (für
die Legislaturperiode 2018-2023), Ver-
treter des XUAR. Seit dem 19. März
2018 Mitglied des Ausschusses des
Nationalen Volkskongresses für Über-
wachungs- und Justizielle Angelegen-
heiten.
Als Sekretär des Ausschusses für
Politik und Recht des XUAR
(2016-2019) war Zhu Hailun für die
Wahrung der internen Sicherheit und
die Rechtsdurchsetzung im XUAR ver-
antwortlich. Als solcher hatte er eine
politische Schlüsselposition bei der
Aufsicht und Umsetzung eines gegen
Uiguren und Angehörige anderer mus-
limischer ethnischer Minderheiten
gerichteten gross angelegten
Überwachungs-, Internierungs- und
Indoktrinationsprogramms inne. Zhu
Hailun wird als ‚Architekt‘ dieses Pro-
gramms bezeichnet. Aus diesem Grund
ist er für schwere Menschenrechtsver-
letzungen in China verantwortlich, ins-
besondere für die willkürliche Massen-
internierung von Uiguren und Angehö-
rigen anderer muslimischer ethnischer
Minderheiten.
Als stellvertretender Leiter des stän-
digen Ausschusses des 13. Volkskon-
gresses des XUAR (von 2019 bis zum
5. Februar 2021) hat Zhu Hailun wei-
terhin entscheidenden Einfluss im
XUAR genommen, wo das gegen
Uiguren und Angehörige anderer mus-
limischer ethnischer Minderheiten
gerichtete, gross angelegte
Überwachungs-, Internierungs- und
Indoktrinationsprogramm weiterhin
durchgeführt wird.

6. WANG Junzheng Position(en): Par-
teisekretär der

Parteisekretär der Kommunistischen
Partei Chinas im Autonomen Gebiet
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Kommunistischen
Partei Chinas im
Autonomen Gebiet
Tibet; ehemaliger
Parteisekretär des
Xinjiang Produk-
tions- und Aufbau-
Korps (Xinjiang
Production and
Construction
Corps - XPCC)
und stellvertre-
tender Sekretär des
Parteikomitees des
Uigurischen Auto-
nomen Gebiets
Xinjiang in China
(Xinjiang Uyghur
Autonomous
Region - XUAR);
Politikkommissar
des XPCC und
Geschäftsführer
der China
Xinjian Group
Geburtsdatum: Mai
1963
Geburtsort:
Linyi, Shandong
(China)
Staatsangehörig-
keit: chinesisch
Geschlecht: männ-
lich

Tibet seit Oktober 2021. Ehemaliger
Parteisekretär des Xinjiang Produk-
tions- und Aufbau-Korps (XPCC) und
stellvertretender Sekretär des Parteiko-
mitees des Uigurischen Autonomen
Gebiets Xinjiang in China (XUAR)
von April 2020 bis Oktober 2021 sowie
von Mai 2020 bis Oktober 2021 Poli-
tikkommissar des XPCC. Ehemaliger
Sekretär des Ausschusses für Politik
und Recht des XUAR von Februar
2019 bis September 2020. Wang
Junzheng hatte auch andere führende
Positionen im XPCC inne.
Das XPCC ist eine staatseigene wirt-
schaftliche und paramilitärische Orga-
nisation im XUAR, die als Verwal-
tungsbehörde fungiert und die wirt-
schaftlichen Tätigkeiten in Xinjiang
kontrolliert.
Wang Junzheng war als Parteisekretär
und Politikkommissar des XPCC an
der Aufsicht über alle durch das XPCC
durchgeführten Massnahmen beteiligt.
In dieser Position war er für schwere
Menschenrechtsverletzungen in China
verantwortlich, insbesondere für die
massenhafte willkürliche Internierung
und erniedrigende Behandlung von
Uiguren und Angehörigen anderer
muslimischer ethnischer Minderheiten
sowie systematische Verstösse gegen
die Religions- und Weltanschauungs-
freiheit dieser Menschen - beispiels-
weise im Zuge der Durchführung des
gegen Uiguren und Angehörige anderer
muslimischer ethnischer Minderheiten
gerichteten gross angelegten
Überwachungs-, Internierungs- und
Indoktrinationsprogramms des XPCC.
Er war ebenfalls dafür verantwortlich,
dass das XPCC Uiguren und Angehö-
rige anderer muslimischer ethnischer
Minderheiten systematisch als Zwangs-
arbeiter, insbesondere auf Baumwoll-
feldern, einsetzt.
Wang Junzheng war als stellvertre-
tender Sekretär des Parteikomitees des
XUAR an der Aufsicht über alle in
Xinjiang durchgeführten Sicherheits-
massnahmen verantwortlich, ein-
schliesslich des genannten, gegen
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Uiguren und Angehörige anderer mus-
limischer ethnischer Minderheiten
gerichteten Programms. Als Sekretär
des Ausschusses für Politik und Recht
des XUAR von Februar 2019 bis Sep-
tember 2020 war Wang Junzheng für
die Wahrung der internen Sicherheit
und die Rechtsdurchsetzung im XUAR
verantwortlich. Als solcher hatte er
eine politische Schlüsselposition bei der
Aufsicht und Umsetzung des
genannten Programms inne.

7. WANG
Mingshan

Position(en): Mit-
glied des ständigen
Ausschusses des
Parteikomitees des
Uigurischen Auto-
nomen Gebiets
Xinjiang (Xinjiang
Uyghur Autono-
mous Region -
XUAR) und
Sekretär des Aus-
schusses für Politik
und Recht des
XUAR
Geburtsdatum:
Januar 1964
Geburtsort:
Wuwei, Gansu
(China)
Staatsangehörig-
keit: chinesisch
Geschlecht: männ-
lich

Seit September 2020 Mitglied des stän-
digen Ausschusses des Parteikomitees
des Uigurischen Autonomen Gebiets
Xinjiang (XUAR) und Sekretär des
Ausschusses für Politik und Recht des
XUAR. Ehemaliger Direktor und stell-
vertretender Parteisekretär des Büros
für Öffentliche Sicherheit von Xinjiang
(Xinjiang Public Security Bureau -
XPSB) von 2017 bis Januar 2021.
Seit September 2020 ist Wang
Mingshan als Sekretär des Ausschusses
für Politik und Recht des XUAR für
die Wahrung der internen Sicherheit
und die Rechtsdurchsetzung im XUAR
verantwortlich. Als solcher hat er eine
politische Schlüsselposition bei der
Aufsicht eines gegen Uiguren und
Angehörige anderer muslimischer eth-
nischer Minderheiten gerichteten gross
angelegten Überwachungs-, Internie-
rungs- und Indoktrinationsprogramms
inne.
Als ehemaliger Direktor und stellver-
tretender Parteisekretär des XPSB (von
2017 bis Januar 2021) hatte er eine
Schlüsselposition im Sicherheitsapparat
von Xinjiang inne und war direkt für
die Umsetzung des genannten Pro-
gramms zuständig. Insbesondere hat
das XPSB die integrierte Plattform für
gemeinsame Operationen (Integrated
Joint Operations Platform - IJOP) ein-
gesetzt, ein Big-Data-Programm, das
dafür genutzt wird, Millionen Uiguren
in der Region Xinjiang zu verfolgen
und die als ‚potenziell gefährlich‘
erachteten Personen für die Verbrin-

946.225.1 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

12 Fassung: 17.12.2022



gung in Internierungslager zu kenn-
zeichnen.
In seiner derzeitigen Position und auf-
grund seiner früheren Funktionen ist
Wang Mingshan für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in China ver-
antwortlich, insbesondere für die will-
kürliche Masseninternierung und die
erniedrigende Behandlung von Uiguren
und Angehörigen anderer muslimischer
ethnischer Minderheiten sowie für sys-
tematische Verletzungen ihrer Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit

8. CHEN
Mingguo

Position(en):
Direktor des Büros
für
öffentliche
Sicherheit von Xin-
jiang
(Xinjiang Public
Security Bureau -
XPSB) und stell-
vertretender Vor-
sitzender der
Volksregierung des
Uigurischen Auto-
nomen Gebiets
Xinjiang (Xinjiang
Uyghur Autono-
mous Region -
XUAR)
Geburtsdatum:
Oktober 1966
Geburtsort:
Yilong, Sichuan
(China)
Staatsangehörig-
keit: chinesisch
Geschlecht: männ-
lich

Seit Januar 2021 Direktor des Büros für
öffentliche Sicherheit von Xinjiang
(XPSB) und stellvertretender Vorsit-
zender der Volksregierung des Uiguri-
schen Autonomen Gebiets Xinjiang
Als Direktor des XPSB hat Chen
Mingguo eine Schlüsselposition im
Sicherheitsapparat von Xinjiang inne
und ist direkt an der Umsetzung eines
gegen Uiguren und Angehörige anderer
muslimischer ethnischer Minderheiten
gerichteten gross angelegten
Überwachungs-, Internierungs- und
Indoktrinationsprogramms beteiligt.
Insbesondere hat das XPSB die inte-
grierte Plattform für gemeinsame Ope-
rationen (Integrated Joint Operations
Platform - IJOP) eingesetzt, ein Big-
Data-Programm, das dafür genutzt
wird, Millionen Uiguren in der Region
Xinjiang zu verfolgen und die als
‚potenziell gefährlich‘ erachteten Per-
sonen für die Verbringung in Internie-
rungslager zu kennzeichnen. Chen
Mingguo ist daher für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in China ver-
antwortlich, insbesondere für willkür-
liche Inhaftierungen und die erniedri-
gende Behandlung von Uiguren und
Angehörigen anderer muslimischer eth-
nischer Minderheiten sowie für syste-
matische Verletzungen ihrer Religions-
und Weltanschauungsfreiheit.

9. JONG
Kyong-thaek (alias
CHO’NG,
Kyo’ng-t’aek)

Position(en):
Direktor des allge-
meinen Politbüros
der koreanischen

Jong Kyong-thaek ist der Direktor des
allgemeinen Politbüros der koreani-
schen Volksarmee. Von 2017 bis 2022
war er Minister für Staatssicherheit der
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Volksarmee; ehe-
maliger Minister
für Staatssicherheit
der Demokrati-
schen Volksrepu-
blik Korea
(DVRK)
Geburtsdatum:
zwischen dem
1.1.1961 und dem
31.12.1963
Staatsangehörig-
keit: Demokrati-
sche Volksrepublik
Korea (DVRK)
Geschlecht: männ-
lich

Demokratischen Volksrepublik Korea
(DVRK). Das Ministerium für Staatssi-
cherheit der DVRK ist eine der Institu-
tionen, die massgeblich für die Umset-
zung der repressiven Sicherheitspolitik
der DVRK verantwortlich sind, wobei
ein Schwerpunkt auf der Ermittlung
und Unterdrückung von Kritik an der
Politik, von Einflüssen "subversiver"
Informationen aus dem Ausland und
von jeglichem anderen Verhalten, das
als ernsthafte politische Gefahr für das
politische System und die Führung
erachtet wird.
Als ehemaliger Minister für Staatssi-
cherheit ist Jong Kyong-thaek für
schwere Menschenrechtsverletzungen
in der DVRK verantwortlich, insbeson-
dere für Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe, aussergericht-
liche, summarische oder willkürliche
Hinrichtungen und Tötungen, das Ver-
schwindenlassen von Personen und
willkürliche Festnahmen oder Inhaftie-
rungen sowie für weitverbreitete
Zwangsarbeit und sexuelle Gewalt
gegen Frauen.

10. RI Yong Gil (alias
RI Yong Gi, RI
Yo’ng-kil, YI
Yo’ng-kil)

Position(en): Ver-
teidigungsminister
der
Demokratischen
Volksrepublik
Korea (DVRK)
Rang:
Vizemarschall
Geburtsdatum:
1955
Staatsangehörig-
keit: Demokrati-
sche Volksrepublik
Korea (DVRK)
Geschlecht: männ-
lich

Ri Yong Gil ist Verteidigungsminister
der Demokratischen Volksrepublik
Korea (DVRK). Von Januar 2021 bis
Juni oder Juli 2021 war er Minister für
soziale Sicherheit. Zwischen 2018 und
Januar 2021 war er Generalstabschef
der koreanischen Volksarmee. Am 14.
April 2022 wurde er zum Vizemar-
schall der koreanischen Volksarmee
befördert.
Als Verteidigungsminister ist Ri Yong
Gil für schwere Menschenrechtsverlet-
zungen verantwortlich, die auch von
Mitgliedern des militärischen Sicher-
heitskommandos und anderer Ein-
heiten der koreanischen Volksarmee
begangen wurden.
Das Ministerium für soziale Sicherheit
der DVRK (ehemals bekannt als Minis-
terium für Volkssicherheit oder Minis-
terium für die öffentliche Sicherheit)
und das militärische Sicherheitskom-
mando sind Institutionen, die massgeb-
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lich für die Umsetzung der repressiven
Sicherheitspolitik der DVRK verant-
wortlich sind, einschliesslich der Befra-
gung und Bestrafung von Personen, die
"illegal" aus der DVRK flüchten. Das
Ministerium für soziale Sicherheit ist
über seine Gefängnisbehörde insbeson-
dere für das Betreiben von Straflagern
und Arbeitslagern für Kurzinhaftie-
rungen verantwortlich, in denen Gefan-
gene/Inhaftierte vorsätzlichem Aus-
hungern und anderen unmenschlichen
Behandlungen ausgesetzt sind.
Als ehemaliger Minister für soziale
Sicherheit ist Ri Yong Gil für schwere
Menschenrechtsverletzungen in der
DVRK verantwortlich, insbesondere
für Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe, aussergericht-
liche, summarische oder willkürliche
Hinrichtungen und Tötungen, das Ver-
schwindenlassen von Personen und
willkürliche Festnahmen oder Inhaftie-
rungen sowie für weitverbreitete
Zwangsarbeit und sexuelle Gewalt
gegen Frauen.
Als ehemaliger Generalstabschef der
koreanischen Volksarmee ist Ri Yong
Gil auch für die weit verbreiteten
schweren Menschenrechtsverletzungen,
die die koreanische Volksarmee
begangen hat, verantwortlich.

11. Aufgehoben

12. Abderrahim
AL-KANI (alias
Abdul-Rahim AL-
KANI,
Abd-al-Rahim AL-
KANI,
Abdel Rahim
KHALIFA
Abdel Rahim AL-
SHAQAQI)

Position(en): Mit-
glied der Kanijat-
Miliz
Geburtsdatum:
7.9.1997
Staatsangehörig-
keit: libysch
Reisepass-Nr.:
PH3854LY
Personalausweis-
Nr.: 119970331820
Geschlecht: männ-
lich

Abderrahim Al-Kani ist ein wichtiges
Mitglied der Kanijat-Miliz und Bruder
des Anführers der Kanijat-Miliz,
Mohammed Khalifa Al-Khani (im Juli
2021 verstorben). Die Kanijat-Miliz
hatte zwischen 2015 und Juni 2020 die
Kontrolle über die libysche Stadt Tar-
huna.
Abderrahim Al-Kani ist für die interne
Sicherheit der Kanijat-Miliz zuständig.
In dieser Funktion ist er für schwere
Menschenrechtsverletzungen in Libyen
verantwortlich, insbesondere ausserge-
richtliche Tötungen und das Ver-
schwindenlassen von Personen in Tar-
huna zwischen 2015 und Juni 2020.
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Abderrahim Al-Kani und die Kanijat-
Miliz sind Anfang Juni 2020 aus Tar-
huna in den Osten Libyens geflüchtet.
Seitdem sind in Tarhuna mehrere Mas-
sengräber entdeckt worden, die der
Kanijat-Miliz zugeschrieben werden.

13. Aiub
Vakhaevich
KATAEV (alias
Ayubkhan
Vakhaevich
KATAEV)

Position(en): Ehe-
maliger Abtei-
lungsleiter des
Innenministeriums
der Russischen
Föderation in der
Stadt Argun in der
Republik Tsche-
tschenien.
Geburtsdatum:
1.12.1980 oder
1.12.1984
Staatsangehörig-
keit: russisch
Geschlecht: männ-
lich

Bis 2018 Abteilungsleiter des Innenmi-
nisteriums der Russischen Föderation
in der Stadt Argun in der Republik
Tschetschenien.
In seiner Funktion als Abteilungsleiter
des Innenministeriums der Russischen
Föderation in Argun überwachte Aiub
Kataev die Tätigkeiten der lokalen
Staatssicherheits- und Polizeibehörden.
In dieser Position überwachte er per-
sönlich die weit verbreitete und syste-
matische Verfolgung in Tschetschenien,
die 2017 begonnen hat. Die Unterdrü-
ckung richtet sich gegen lesbische,
schwule, bi-, trans- und intersexuelle
Personen (LGBTI), Personen, von
denen angenommen wird, dass sie zu
LGBTI-Gruppen gehören, und andere
Personen, die verdächtigt werden, in
Opposition gegen den Staatschef der
Republik Tschetschenien, Ramzan
Kadyrov, zu stehen. Aiub Kataev und
ehemals unter seinem Befehl stehende
Kräfte sind für schwere Menschen-
rechtsverletzungen in Russland verant-
wortlich, insbesondere für Folter und
andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung sowie will-
kürliche Festnahmen und Inhaftie-
rungen und aussergerichtliche oder
willkürliche Hinrichtungen und
Tötungen.
Zahlreichen Zeugen zufolge hat Aiub
Kataev persönlich die Folterung von
Inhaftierten überwacht und sich daran
beteiligt.

14. Abuzaid (Abu-
zayed) Dzhandaro-
vich VISMU-
RADOV

Position(en): Ehe-
maliger Befehls-
haber der Einheit
‚Terek‘ der Spezial-
einsatzkräfte
(SOBR), stellver-
tretender Minister-
präsident der

Ehemaliger Befehlshaber der Einheit
‚Terek‘ der Spezialeinsatzkräfte
(SOBR). Seit dem 23. März 2020 stell-
vertretender Ministerpräsident der
Republik Tschetschenien. Inoffizieller
Leibwächter des Staatschefs der Repu-
blik Tschetschenien, Ramzan Kadyrov.
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Republik Tsche-
tschenien, inoffizi-
eller Leibwächter
des Staatschefs der
Republik Tsche-
tschenien, Ramzan
Kadyrov
Geburtsdatum:
24.12.1975
Geburtsort:
Akhmat-Yurt/
Khosi-Yurt, ehe-
malige
Tschetscheno-
Inguschische Auto-
nome
Sozialistische
Sowjetrepublik
(ASSR), jetzt
Republik Tsche-
tschenien (Russi-
sche
Föderation)
Staatsangehörig-
keit: russisch
Geschlecht: männ-
lich

Abuzaid Vismuradov war von März
2012 bis März 2020 Befehlshaber der
Einheit ‚Terek‘ der SOBR. In dieser
Position überwachte er persönlich die
weit verbreitete und systematische Ver-
folgung in Tschetschenien, die 2017
begonnen hat. Die Unterdrückung
richtet sich gegen lesbische, schwule,
bi-, trans- und intersexuelle Personen
(LGBTI), Personen, von denen ange-
nommen wird, dass sie zu LGBTI-
Gruppen gehören, und andere Per-
sonen, die verdächtigt werden, in
Opposition gegen den Staatschef der
Republik Tschetschenien, Ramzan
Kadyrov, zu stehen.
Abuzaid Vismuradov und die vormals
unter seinem Befehl stehende Einheit
‚Terek‘ sind für schwere Menschen-
rechtsverletzungen in Russland verant-
wortlich, insbesondere Folter und
andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung sowie will-
kürliche Festnahmen und Inhaftie-
rungen und aussergerichtliche oder
willkürliche Hinrichtungen und
Tötungen.
Zahlreichen Zeugen zufolge hat Abu-
zaid Vismuradov persönlich die Folte-
rung von Inhaftierten überwacht und
sich daran beteiligt. Er ist ein enger
Gefährte von Ramzan Kadyrov, Staats-
chef der Republik Tschetschenien, der
seit Jahren eine Kampagne der Unter-
drückung gegen seine politischen
Gegner führt.

15. Gabriel Moses
LOKUJO

Position(en):
Hochrangiger Offi-
zier der südsudane-
sischen Volksver-
teidigungsarmee
(South Sudan
People’s
Defense Forces -
SSPDF)
Staatsangehörig-
keit: südsudane-
sisch
Geschlecht: männ-
lich

Generalmajor der südsudanesischen
Volksverteidigungsarmee (South Sudan
People’s Defense Forces - SSPDF).
Gabriel Moses Lokujo ist verantwort-
lich für schwere Menschenrechtsverlet-
zungen im Südsudan, insbesondere aus-
sergerichtliche, summarische oder will-
kürliche Hinrichtungen und Tötungen.
Im Mai 2020 wurden drei Offiziere der
Sudanesischen Volksbefreiungsarmee
in Opposition (Sudan People’s Libera-
tion Army in Opposition SPLA-IO)
auf Generalmajor Lokujos Befehl ent-
führt und hingerichtet.
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Generalmajor Lokujo ist im September
2020 von der SPLA-IO zur SSPDF
übergelaufen und ist verantwortlich für
die anschliessenden Zusammenstösse
im und um das Trainingszentrum von
Moroto in Zentral-Äquatoria. In der
Folge wurden in den letzten drei
Monaten des Jahres 2020 mehrere Tote
und Verletzte auf beiden Seiten
gemeldet, und Zivilpersonen wurden
vertrieben, insbesondere im Gebiet
Kajo-Keji in Zentral-Äquatoria. Die
Streitkräfte von Generalmajor Lokujo
sind in dem Gebiet geblieben, wo zahl-
reiche weitere Zusammenstösse
gemeldet wurden und die Sicherheit der
Zivilbevölkerung weiterhin gefährdet
ist.

16. Dimitriy
(Dimitry, Dmitri,
Dmitry)
Valerievich
UTKIN

Position(en):
Gründer und
Kommandeur der
Wagner Group
Dienstgrad:
Oberstleutnant
(Reserve)
Rufzeichen:
Vagner,
Wagner, The
Nineth
ID Wagner Group:
M-0209
Geburtsdatum:
1.6.1970 oder
11.6.1970
Geburtsort:
Asbest, Oblast
Sverdlovsk, Russi-
sche SFSR (jetzt
Russische Födera-
tion)
Staatsangehörig-
keit: russisch
Anschrift: Pskov,
Russische Födera-
tion
Geschlecht: männ-
lich

Dimitriy Utkin, ehemaliger Offizier
des russischen Militärgeheimdienstes
(GRU), ist Gründer der Wagner Group
und verantwortlich für die Koordinie-
rung und Planung von Operationen zur
Entsendung von Söldnern der Wagner
Group in verschiedene Länder.
In seiner Führungsposition innerhalb
der Wagner Group ist er für schwere
Menschenrechtsverstösse verantwort-
lich, die von der Gruppe begangen
wurden, unter anderem Folter und aus-
sergerichtliche, summarische oder will-
kürliche Hinrichtungen und Tötungen.
Dies umfasst die Folter eines syrischen
Deserteurs bis zu dessen Tod durch
vier Mitglieder der Wagner Group im
Juni 2017 im Gouvernement Homs,
Syrien. Nach Angaben eines ehema-
ligen Mitglieds der Wagner Group hat
Dimitriy Utkin persönlich angeordnet,
den Deserteur bis zum Tod zu foltern
und diese Tat zu filmen.

17. Stanislav
Evgenievitch
DYCHKO

Position(en):
Söldner der
Wagner Group

Stanislav Dychko, ein ehemaliger Mit-
arbeiter der Polizei von Stawropol, ist
ein Söldner der Wagner Group.
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Geburtsdatum:
1990
Staatsangehörig-
keit: russisch
Geschlecht: männ-
lich

Gemeinsam mit drei weiteren Söldnern
der Wagner Group war er an der Folter
eines syrischen Deserteurs im Juni 2017
im Gouvernement Homs, Syrien, bis
zu dessen Tod beteiligt.
Daher ist er für schwere Menschen-
rechtsverstösse in Syrien verantwort-
lich.

18. Valery (Valeriy)
Nikolaevich ZAK-
HAROV

Position(en):
Sicherheitsberater
des Präsidenten der
Zentralafrikani-
schen Republik
ID Wagner Group:
M-5658
Geburtsdatum:
12.1.1970
Geburtsort: Lenin-
grad,
Russische SFSR
(jetzt Russische
Föderation)
Staatsangehörig-
keit: russisch
Geschlecht: männ-
lich

Valery Zakharov, ein ehemaliges Mit-
glied der russischen Staatssicherheit
(FSB), ist Sicherheitsberater des Präsi-
denten der Zentralafrikanischen Repu-
blik. Er nimmt innerhalb der Füh-
rungsstruktur der Wagner Group eine
Schlüsselposition ein und unterhält
enge Verbindungen zu den russischen
Behörden.
Aufgrund seiner einflussreichen Posi-
tion in der Zentralafrikanischen Repu-
blik und seiner Führungsrolle inner-
halb der Wagner Group ist er für
schwere Menschenrechtsverstösse ver-
antwortlich, die von der Wagner
Group in der Zentralafrikanischen
Republik begangen wurden, unter
anderem aussergerichtliche, summari-
sche oder willkürliche Hinrichtungen
und Tötungen.
Dies umfasst die Ermordung von drei
russischen Journalisten im Jahr 2018,
für deren Sicherheit Valery Zakharow
verantwortlich war.

B. Unternehmen und OrganisationenB. Unternehmen und Organisationen
NameName Angaben zur Iden-Angaben zur Iden-

titättität
GründeGründe

1. Büro für öffent-
liche Sicherheit von
Xinjiang Produc-
tion and Construc-
tion Corps (Xin-
jiang Production
and Construction
Corps Public Secu-
rity Bureau)

Anschrift: 106
Guangming Road,
Urumqi, Xinjiang
Uyghur Autono-
mous Region
(XUAR), China
Telefon: +86 991
598 8114

Das Büro für öffentliche Sicherheit von
Xinjiang Production and Construction
Corps (XPCC) ist für die Umsetzung
der Sicherheitspolitik von XPCC, ein-
schliesslich Verwaltung von Internie-
rungslagern, zuständig. XPCC ist eine
staatseigene wirtschaftliche und para-
militärische Organisation im Uiguri-
schen Autonomen Gebiet Xinjiang in
China, die als Verwaltungsbehörde
fungiert und die wirtschaftlichen Tätig-
keiten in Xinjiang kontrolliert.
Als für die Sicherheitspolitik bei XPCC
zuständige Abteilung ist das Büro für
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öffentliche Sicherheit von XPCC für
schwere Menschenrechtsverletzungen
in China verantwortlich, insbesondere
die massenhafte willkürliche Internie-
rung und erniedrigende Behandlung
von Uiguren und Angehörigen anderer
muslimischer ethnischer Minderheiten
sowie systematische Verstösse gegen
die Religions- und Weltanschauungs-
freiheit dieser Menschen - unter
anderem im Zuge der Durchführung
des gegen muslimische ethnische Min-
derheiten gerichteten gross angelegten
Überwachungs-, Internierungs- und
Indoktrinationsprogramms von XPCC.
Im Rahmen dieses Programms setzt
XPCC Uiguren und Angehörige
anderer muslimischer ethnischer Min-
derheiten, insbesondere auf Baumwoll-
feldern, als Zwangsarbeiter ein. Als für
die Sicherheitspolitik bei XPCC
zuständige Abteilung ist das Büro für
öffentliche Sicherheit von XPCC für
den systematischen Einsatz von
Zwangsarbeit verantwortlich.

2. Zentrale Staatsan-
waltschaft
(Central Public
Prosecutor’s
Office, alias
Office of the
Prosecutor of the
Democratic
People’s Republic
of Korea (DPRK))

Die Zentrale Staatsanwaltschaft ist eine
Behörde, die die Aufsicht über alle
Strafprozesse in der Demokratischen
Volksrepublik Korea (DVRK) führt,
einschliesslich Ermittlungen, Verneh-
mungen, Untersuchungshaft und
Gerichtsverfahren.
Die Behörde dient der Strafverfolgung
und Bestrafung von Personen für
Handlungen, die der politischen Linie
zuwiderlaufen, wobei ihnen grundsätz-
lich kein faires Verfahren zuteilwird.
Da sie die Rechte von Personen in
Untersuchungshaft und im Strafvollzug
nicht durchsetzt, trägt sie als Behörde
ausserdem die Verantwortung für
schwere Menschenrechtsverletzungen
in gewöhnlichen Haftanstalten und
Untersuchungshaftanstalten. Sie
arbeitet eng mit dem Ministerium für
Staatssicherheit und dem Ministerium
für soziale Sicherheit zusammen und ist
daher für die schweren Menschen-
rechtsverletzungen durch den Sicher-
heitsapparat der DVRK, insbesondere
Folter und andere grausame,
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unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe, aussergericht-
liche, summarische oder willkürliche
Hinrichtungen und Tötungen, das Ver-
schwindenlassen von Personen und
willkürliche Festnahmen oder Inhaftie-
rungen, sowie deren Legitimierung ver-
antwortlich.

3. Kaniyat Militia
(Kanijat-Miliz),
zuvor "7th Brigade,
Tarhuna 7th Bri-
gade, Tarhuna Bri-
gade" (7. Brigade),
alias "9th Brigade"
(9. Brigade), "Al-
Kani Militia" (Al-
Kani-Miliz), alias
"Al-Kaniyat" (Al-
Kanijat), alias
"Kani Brigade"
(Kani-Brigade),
alias "Kaniat", alias
"Kaniyat", alias
"Kanyat"

Die Kanijat-Miliz ist eine libysche
bewaffnete Miliz, die zwischen 2015
und 2020 die Kontrolle über die liby-
sche Stadt Tarhuna hatte. Nachdem die
Kanijat-Miliz im Juni 2020 in den
Osten Libyens geflohen war, sind in
Tarhuna Massengräber entdeckt
worden, die der Miliz zugeschrieben
werden. Die Kanijat-Miliz ist für
schwere Menschenrechtsverletzungen,
insbesondere aussergerichtliche
Tötungen und Verschwindenlassen von
Personen, verantwortlich.

4. Amt für nationale
Sicherheit
(National Security
Office, alias
National Security
Agency) der
Regierung
Eritreas

Leitung: General-
major Abraha
Kassa

Das Amt für nationale Sicherheit der
Regierung Eritreas steht unter der Lei-
tung von Generalmajor Abraha Kassa
und unter der Aufsicht des Büros des
Präsidenten. Es ist in sechs Direktionen
unterteilt, die sich ihrerseits in drei
Abteilungen gliedern, die jeweils für
nachrichtendienstliche Aufgaben, Fest-
nahmen bzw. Vernehmungen zuständig
sind. Das Amt für nationale Sicherheit
ist für - von seinen Bediensteten began-
gene - schwere Menschenrechtsverlet-
zungen in Eritrea verantwortlich, ins-
besondere willkürliche Festnahmen,
aussergerichtliche Tötungen, Ver-
schwindenlassen von Personen und
Folter.

5. Wagner Group
(alias Vagner
Group, PMC
Wagner, Liga,
League)

Die Wagner Group ist eine in Russland
ansässige private militärische Organisa-
tion ohne Rechtspersönlichkeit, die
2014 als Nachfolgeorganisation des Sla-
wonischen Korps gegründet wurde. Sie
wird von Dimitriy Utkin geleitet und
von Yevgeny Prigozhin finanziert. Die
Wagner Group finanziert und realisiert
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ihre Operationen durch die Gründung
lokaler Organisationen und mit der
Unterstützung der lokalen Regie-
rungen.
Die Wagner Group ist für schwere
Menschenrechtsverstösse in der
Ukraine, Syrien, Libyen, der Zentral-
afrikanischen Republik, Sudan, Mali
und Mosambik verantwortlich, dar-
unter Folter und aussergerichtliche,
summarische oder willkürliche Hin-
richtungen und Tötungen.
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1 Anhang abgeändert durch LGBl. 2021 Nr. 277, LGBl. 2021 Nr. 416, LGBl. 2021 Nr. 421
und LGBl. 2022 Nr. 374.
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